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ters der Zivilverteidigung der Deutschen Demokrati
schen Republik insbesondere befugt, allen Staats- und 
Wirtschaftsorganen, Betrieben, Einrichtungen und Ge
nossenschaften, unabhängig von deren Unterstellungs
verhältnis, sowie Bürgern Weisungen und Auflagen zu 
erteilen, die im Interesse der einheitlichen komplexen 
Vorbereitung und Durchführung der Zivilverteidigung 
und des Katastrophenschutzes im jeweiligen Territo
rium sowie zur Beseitigung oder Milderung der Folgen 
von Aggressionshandlungen bzw. Katastrophen erfor
derlich sind.

(5) Weisungen, die in den Produktions- bzw. Arbeits
prozeß eingreifen, ergehen nach vorheriger Abstimmung 
mit dem zuständigen Leiter. Weisungen gegenüber 
Dienststellen, Betrieben und Einrichtungen des zentral
geleiteten Verkehrswesens, der Deutschen Post, der 
Wasserwirtschaft, des Bauwesens und der Energiewirt
schaft können grundsätzlich nur mit Zustimmung der 
Leiter der zuständigen übergeordneten Organe erteilt 
werden.

(6) Ein Weisungsrecht gegenüber den bewaffneten 
Organen der Deutschen Demokratischen Republik be
steht nicht. Die Aufgaben und der Einsatz der bewaff
neten Organe im Rahmen der Zivilverteidigung regeln 
sich nach den dafür geltenden Bestimmungen.

§3
Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen

Die örtlichen Volksvertretungen fassen auf der 
Grundlage dieses Gesetzes grundsätzliche Beschlüsse 
zur Gewährleistung der Maßnahmen der Zivilverteidi
gung in ihrem Territorium. Sie organisieren im Zu
sammenwirken mit den in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland vereinten gesellschaftli
chen Organisationen die aktive Mitwirkung der Bür
ger bei der Gewährleistung ihres Schutzes sowie die 
Durchführung von Maßnahmen, die der Aufrecht
erhaltung des staatlichen, wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Lebens bei Katastrophen und im Vertei- 
iigungszustand dienen.

5 4
Verantwortung der Leiter von Staats- und 

Wirtschaftsorganen

Die Leiter von Staatsorganen, die Generaldirektoren 
der Vereinigungen Volkseigener Betriebe und die Lei

ter anderer wirtschaftsleitender Organe, die Direktoren 
der volkseigenen Kombinate, der Betriebe, Institute und 
Einrichtungen sowie die Vorstände der Genossenschaf
ten sind für die Organisierung der Zivilverteidigung 
in ihren Zuständigkeitsbereichen verantwortlich. Sie 
haben die Aufgaben der Zivilverteidigung planmäßig 
und unter Ausnutzung der Vorzüge der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung, unter Ausschöpfung aller Reser
ven sowie unter breiter Einbeziehung der Werktätigen 
als Bestandteil ihrer staatlichen und wirtschaftsleiten
den Tätigkeit zu verwirklichen.

§5
Mitarbeit der Bevölkerung

(1) In Wahrnehmung des verfassungsmäßig festge
legten Rechtes und der Ehrenpflicht der Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik zum Schutze des 
Friedens, des sozialistischen Vaterlandes und seiner 
Errungenschaften ist es eine patriotische Aufgabe der 
Bürger und der gesellschaftlichen Organisationen, aktiv 
an der Vorbereitung und Durchführung der Maßnah
men der Zivilverteidigung mitzuwirken. Dies schließt 
die Teilnahme an der Ausbildung und den Übungen 
der Zivilverteidigung, an der Organisierung von Schutz
maßnahmen sowie an der Durchführung von Rettungs
und Hilfeleistungsmaßnahmen ein.

(2) Zur Lösung von Aufgaben der Zivilverteidigung 
kann eine Dienstpflicht eingeführt werden. Zum Dienst 
im Rahmen der Zivilverteidigung können Bürger vom 
vollendeten 16. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, bei 
Frauen bis zum vollendeten 60. Lebensjahr, herange
zogen werden.

§ 6
Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes

Der Nationale Verteidigungsrat, der Ministerrat, der 
Vorsitzende des Ministerrates sowie der Leiter der Zi
vilverteidigung der Deutschen Demokratischen Repu
blik erlassen die zur Durchführung dieses Gesetzes er
forderlichen Bestimmungen.

5 7
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am l.Okober 1970 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt aas Gesetz vom 11. Februar 1958 

über den Luftschutz in der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I S. 121) außer Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am sechzehnten September 
neunzehnhundertsiebzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den sechzehnten September neunzehnhundertsiebzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. U l b r i c h t
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